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VOM 27.01.2006
ARBEITSSTELLE FÜR EVANGELISCHEN RELIGIONSUNTERRICHT

IM BEZIRK CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF

SYMBOL 40 \f "Wingdings"     (030) 341 73 48

Fax.: (030) 341 88 21

E-mail: ARU.Charlottenburg-Wilmersdorf@t-online.de 

Homepage: www.aru-online.de

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Religionsunterricht!

Die Form und teilweise auch der Inhalt der Evangelischen Religionszeugnisse ist durch die

Zeugnisrichtlinien

vorgegeben. Hier ist die neueste Fassung. Wenn Sie die Zeugnisse mit dem Computer erstellen wollen, erhalten Sie auf unserer Homepage unter Downloads Hilfestellungen.

Jede Schülerin und jeder Schüler, die oder der zum schulischen Zeugnistermin am Evangelischen Religionsunterricht teilnimmt, erhält ein Zeugnis. Zeugnisse schließen die Bescheinigung der Teilnahme am Religionsunterricht ein. Bei Schülerinnen und Schülern, die weniger als die Hälfte der Zeit, die das Zeugnis umfasst, teilgenommen haben, wird vermerkt, ab wann sie teilgenommen haben.

Wo die Teilnahme am Evangelischen Religionsunterricht auf dem schulischen Zeugnis vermerkt wird, wird kein Zeugnis des Religionsunterrichts erteilt.

2.

Zeugnistermine sind die in der jeweiligen Schule üblichen Termine. Zeugnisse mit Unterrichtsbericht (Form A) werden nur am Ende des Schuljahres erteilt.

Ausstellungsdatum der Zeugnisse ist der Zeugnistermin. (Der Monatsname ist auszuschreiben vgl. Pkt. 7) Zeugnisse werden am letzten Unterrichtstag oder in der letzten Religionsunterrichtsstunde davor an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Abweichend hiervon ist das Ausstellungsdatum bei Abschlusszeugnissen (Form C) der Tag der Schulentlassung.

3.

Es können nach Maßgabe dieser Richtlinien drei Formen von Zeugnissen (Muster siehe Anlage) verwendet werden:

· Form A: Zeugnisse mit Unterrichtsbericht, die eine individuelle Bewertung enthalten können,

· Form B: Zeugnisse mit einer verbalen Beurteilung oder Benotung,

· Form C: Abschlusszeugnisse.

In einer Lerngruppe und innerhalb eines Schuljahres ist einheitlich zu verfahren. Für die Lerngruppen derselben Jahrgangsstufe soll möglichst einheitlich verfahren werden. Ein mehrfacher Wechsel der Zeugnisformen in einer Lerngruppe soll vermieden werden

4.

Zeugnisse mit Unterrichtsbericht (Form A) können in allen Jahrgangsstufen verwendet werden.

Im Unterrichtsbericht werden die im Religionsunterricht behandelten Themen benannt. Dabei können exemplarische Schwerpunkte unter Darstellung von Arbeitsverfahren ausgewählt werden. Der Unterrichtsbericht wird für eine Lerngruppe gleichlautend formuliert. Dem Unterrichtsbericht können individuelle Bewertungen angefügt werden, mit denen die Mitarbeit oder die Unterrichtsbeiträge - im Ganzen oder in einzelnen Unterrichtsabschnitten - gewürdigt werden.

Wird wegen einer beabsichtigten Verwendung dieser Zeugnisform zum Ende eines ersten Schulhalbjahres kein Zeugnis mehr erteilt, soll dies den Erziehungsberechtigten in geeigneter Form mitgeteilt werden.

5.

Zeugnisse der Form B werden erteilt, wenn keine Zeugnisse mit Unterrichtsbericht (Form A) ausgegeben werden. Für die Klassenstufen gelten folgende Regelungen:

· In den Jahrgangsstufen 1 und 2 enthalten die Zeugnisse eine verbale Beurteilung

· Ab Jahrgangsstufe 3 kann zwischen einer verbalen Beurteilung und einer Benotung gewählt werden. Abweichend hiervon erfolgt eine verbale Beurteilung, wenn von Seiten der Schule in einer Klasse oder Jahrgangsstufe die verbale Beurteilung eingeführt ist. Eine Benotung erfolgt unter Verwendung der ausgeschriebenen schulischen Notenbezeichnungen nach dem Eintrag „Mitarbeit und Kenntnisse:“

· Ab Klassenstufe 9 kann eine Benotung oder verbale Beurteilung entfallen.

Beurteilende Texte zu Leistungen, zur Mitarbeit und zu den Kenntnissen einer Schülerin oder eines Schülers sind in der dritten Person zu formulieren. Das Verhalten einer Schülerin oder eines Schülers wird nicht beurteilt.

6.

Abschlusszeugnisse (Form C) erhalten Schülerinnen und Schüler, die bis zu ihrem Schulabschluss am Evangelischen Religionsunterricht teilgenommen haben. Abschlusszeugnisse enthalten keine Leistungsbeurteilung für das letzte Schuljahr; sie können eine allgemeine Würdigung der Beteiligung einer Schülerin oder eines Schülers am Evangelischen Religionsunterricht enthalten.

7.

Für die Zeugnisse sind die bereitgestellten Formulare zu verwenden und vollständig auszufüllen:

· Vor- und Nachname

· bei Abschlusszeugnissen: Geburtsdatum

· Klassenbezeichnung

· Schule unter Verwendung der amtlichen Schulbezeichnung einschließlich Ortsangabe (ggf. Verwendung des Schulstempels)

· Angabe des Schulhalbjahres oder der Schulhalbjahre (,‚1.“, „2.“ oder 1.+2.“ Schulhalbjahr „20../..“)

· Form A: Unterrichtsbericht und Bewertung gemäß Nr. 4

· Form B: Beurteilung gemäß Nr. 5 (verbal oder mit Noten); bei Zeugnissen ohne Beurteilung wird ein Strich im Beurteilungsfeld angebracht.

· Ausstellungsdatum (mit ausgeschriebener Monatsbezeichnung)

· Unterschrift der Religionslehrerin oder des Religionslehrers

· Unterschrift der oder des zuständigen Beauftragten für Evangelischen Religionsunterricht Die Unterschrift entfällt, wenn Zeugnisse der Form B ohne Beurteilung ausgegeben werden. In diesem Fall ist das Unterschriftsfeld mit einem Strich zu versehen.

Zeugnisse können mittels Computerausdruck hergestellt werden, wenn dieser in Form, Aufbau, Schrift, Papier und anderen Merkmalen mit den bereitgestellten Formularen übereinstimmt. Zeugnisse dürfen nur mit dokumentenechten Schreibgeräten oder Druckern erstellt werden.

8.

Die durch Unterschrift bestätigte Kenntnisnahme der Erziehungsberechtigten ist bis zur Jahrgangsstufe 8 durch die Religionslehrerin oder den Religionslehrer zum nächstmöglichen Termin zu überprüfen.

Mit freundlichen Grüßen

(Dr. Dieter Altmannsperger)
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